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 Veröffentlicht am 13.03.1980

Norm

ABGB §1037

Rechtssatz

Ein höherer objektiver Wert beweist noch nicht, daß der Aufwand auch nach den besonderen Verhältnissen des

Geschäftsherrn nützlich war. Unnütz sind etwa Aufwendungen, die dem Geschäftsherrn wegen der hohen Kosten

unerwünscht sind.
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